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Antrag zur Aufnahme in die 
BDS-Abteilung in der 
 

Titel/Name:   Vorname:   
 
Beruf:   Geburtsdatum:   
 
Straße Nr.:   PLZ Ort:   
 
Telefon:   Mobil:   
 
Staatsangehörig:   E-Mail:   
 
Mitglieds-Nr.:   
 

  Ich bin bereits Mitglied in der Königlich privilegierten Schützengesellschaft Nassenbeuren (obligatorisch). 
 
  Ich beantrage die Aufnahme in die BDS-Abteilung der Königlich privilegierten Schützengesellschaft 
Nassenbeuren. Für die Höhe der Aufnahme-, Pass-. Verbands- und Mitgliedsgebühren siehe Aushang. 
 
  Ein aktuelles Portrait/Passfoto liegt diesem Antrag bei. 
 
  Die Gesellschaft betreibt den Schießsport und sportliche Wettkämpfe nach Sportordnungen von DSB/BSSB 
und BDS. Als Mitglied halte ich mich an diese Sportordnungen, die Schießstandordnung und die Satzung der 
Gesellschaft. Mir ist bewusst, dass außer dem Mitgliedsbeitrag auch Leistungen zur Förderung und Erhalt des 
Sports, des Schützenwesens, der Schützengesellschaft und des Gesellschaftslebens von mir erwartet werden. 
 
  Datenschutz: ich bin einverstanden mit der Verarbeitung und Veröffentlichung meiner Daten, insbesondere 
in der Aufnahmeprozedur, bei Meldungen an Verbände und Behörden; bei Wettkampfteilname mit Meldung, 
in Ergebnislisten, im Aushang und im Internet. Meine Daten werden an sonstige Dritte nicht weitergegeben. 
 
Der Antrag zur Aufnahme in die BDS-Abteilung wird zum Beschluss in einer Ausschusssitzung mit dem 
Schützenmeisteramt vorgelegt. Die Wartezeit kann 3 Monate oder länger betragen. In dieser Probezeit (und 
danach) erwartet die Schützengesellschaft rege Teilnahme am sportlichen Schießen, insbesondere am BDS-
Training. Details finden sich auf der Website und im Terminkalender.  
 
Die neuen Mitglieder der BDS-Abteilung werden nach Annahme an den BDS/BBS gemeldet und von dort wird 
ein Schützenpass ausgestellt. Eine Bedürfnisbestätigung kann frühestens nach 4 Monaten nach der 
Verbandsmeldung bei regelmäßiger Teilnahme am Schießbetrieb und 12-monatiger Verbandszugehörigkeit 
beim BSSB über die Schützengesellschaft erfolgen. Ein Schießbuch ist zu führen! 
 
Diesen Antrag zusammen mit den Anhängen beim Sportleiter oder Schützenmeister abgeben! 
Kündigungen sind schriftlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Jahresende einzureichen. 
Die Mitgliedschaft in der BDS-Abteilung kann unabhängig von der Gesamtmitgliedschaft in der 
Schützengesellschaft gekündigt werden, andersherum nicht. 
 

 

______________________________________________________________________________ 

Ort, Datum und Unterschrift 
 
 
 
 
 
Intern: Eingang:   Unterlagen:    

Sitzungsdatum:    Ergebnis:    

Datum ZMI:    Eingang Pass:    Aushändigung:    


